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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. HWG: Rabatte für Einreichung eines Rezeptes 

Urteil vom 06.11.2025, Az: I ZR 182/22  

2. ZPO, InsO: Beschwerde der StA als elektronisches Dokument  
Beschluss vom 11.09.2025, Az: IX ZB 45/23  

3. GeschGehG: Ablehnung von Geheimhaltungsmaßnahmen 
Beschluss vom 13.10.2025, Az: X ZR 107/24  

4. BGB, FamFG: Nutzungsvergütung für Haushaltsgegenstand 
Beschluss vom 24.09.2025, Az: XII ZB 114/25  

5. BGB: Auswahl eines Verhinderungsbetreuers 
Beschluss vom 24.09.2025, Az: XII ZB 513/24  

 

Urteile und Beschlüsse:

1. HWG: Rabatte für Einreichung eines Rezeptes 
Urteil vom 06.11.2025, Az: I ZR 182/22 
a) Legt das Tatgericht Vortrag einer Partei zum Inhalt ausländischen Rechts mit der 
Begründung zugrunde, dieser Vortrag sei von der anderen Partei nicht bestritten wor-
den, ohne eigene Ermittlungen zur Verifizierung dieses Vortrags vorzunehmen, liegt 
darin ein Verstoß gegen die nach § 293 ZPO bestehende Pflicht zur Ermittlung auslän-
dischen Rechts von Amts wegen. 
 
b) Der Tatbestand des § 7 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 2 Teilsatz 1 Buchst. a HWG, 
der Werbegaben und Zuwendungen ausnahmsweise gestattet, wenn sie in einem be-
stimmten oder auf bestimmte Art zu berechnenden Geldbetrag gewährt werden, erfasst 
nicht die Auslobung der Bandbreite einer im Einzelfall noch zu bestimmenden Prä-
mienhöhe (hier: mindestens 2,50 € und bis zu 20 € pro Rezept). 
 
c) Der Ausnahmetatbestand des § 7 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 Nr. 2 Teilsatz 1 Buchst. a 
HWG gestattet es einer Apotheke nicht, für die Einreichung eines Rezepts über ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel einen Geldbetrag oder einen prozentualen Rabatt 
für den nachfolgenden Erwerb weiterer Produkte einschließlich nicht verschreibungs-
pflichtiger Arzneimittel auszuloben. 
 

  

2. ZPO, InsO: Beschwerde der StA als elektronisches Dokument  
Beschluss vom 11.09.2025, Az: IX ZB 45/23 
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Die von der Staatsanwaltschaft als Vollstreckungsbeschwerde gegen einen Beschluss 
des Amtsgerichts als Insolvenzgericht eingelegte sofortige Beschwerde ist seit dem 1. 
Januar 2022 als elektronisches Dokument zu übermitteln. 
 

  

3. GeschGehG: Ablehnung von Geheimhaltungsmaßnahmen 
Beschluss vom 13.10.2025, Az: X ZR 107/24 
ZPO § 557 Abs. 2 ; PatG § 145a ; GeschGehG § 16 Abs. 1 , § 19 Abs. 1 , § 20 Abs. 5 
Satz 4 und 5 
a) Entscheidungen, mit denen ein Antrag auf Anordnung von Geheimhaltungsmaßnah-
men im Sinne von § 16 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 GeschGehG abgelehnt wird, unterlie-
gen in der Revisionsinstanz nicht der Inzidentkontrolle nach § 557 Abs. 2 ZPO . 
 
b) Maßnahmen gemäß § 145a PatG in Verbindung mit § 16 Abs. 1 und § 19 Abs. 1 
GeschGehG kommen nur für Informationen in Betracht, die in das Verfahren einge-
bracht worden sind, nicht hingegen für Informationen, die eine Partei zur Erfüllung ei-
nes im Rechtsstreit geltend gemachten Anspruchs erteilen muss. 
 
c) Das Revisionsgericht ist für Anordnungen gemäß § 16 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 Ge-
schGehG nicht zuständig. 
   
EPÜ Art. 69 Abs. 1 ; PatG § 14 ; ZPO § 543 Abs. 2 
d) Die Grundsätze, nach denen ein Patent auf der Grundlage von Art. 69 Abs. 1 EPÜ 
und dem Protokoll zur Auslegung dieser Vorschrift (und auf der Grundlage der in-
haltsgleichen Regelung in § 14 PatG ) auszulegen ist, sind in der Rechtsprechung des 
Senats seit langer Zeit geklärt. 
 
e) Diese Grundsätze stehen in allen wesentlichen Punkten in Einklang mit der Recht-
sprechung des Einheitlichen Patentgerichts und der Großen Beschwerdekammer des 
Europäischen Patentamts. 
 

  

4. BGB, FamFG: Nutzungsvergütung für Haushaltsgegenstand 
Beschluss vom 24.09.2025, Az: XII ZB 114/25 
a) Die Festsetzung einer Vergütung für die Nutzung eines einem Ehegatten für die 
Trennungszeit zum alleinigen Gebrauch zuzuweisenden Haushaltsgegenstands steht 
im Ermessen des Gerichts. Ein Sachantrag des zur Überlassung des Haushaltsgegen-
stands verpflichteten Ehegatten ist für die Festsetzung einer Nutzungsvergütung nicht 
erforderlich. 
 
b) Eine vorherige Zahlungsaufforderung des zur Nutzung des Haushaltsgegenstands 
berechtigten Ehegatten ist nicht Voraussetzung für die Festsetzung einer Nutzungsver-
gütung. Dem Haushaltszuweisungsverfahren ist die Möglichkeit der Festsetzung einer 
Nutzungsvergütung immanent. 
 
c) Die Höhe einer angemessenen Nutzungsvergütung hat sich im Ausgangspunkt an 
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der Miete, die üblicherweise für dem zuzuweisenden Haushaltsgegenstand entspre-
chende Gegenstände zu zahlen ist, bzw. dem Nutzwert der konkreten Sache zu orien-
tieren. Auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Ehegatten sind bei der 
Bemessung der Vergütung zu berücksichtigen. 
 

  

5. BGB: Auswahl eines Verhinderungsbetreuers 
Beschluss vom 24.09.2025, Az: XII ZB 513/24 
a) Die Kriterien des § 1816 Abs. 2 Satz 1 , Abs. 5 Satz 1 BGB gelten auch für die Aus-
wahl eines Verhinderungsbetreuers nach § 1817 Abs. 4 BGB . 
 
b) Ein Elternteil des Betroffenen, der zum Betroffenen persönliche Bindungen unter-
hält und den der Betroffene wiederholt als Betreuer benannt hat, ist bei der Betreuer-
auswahl besonders zu berücksichtigen und kann nur dann zugunsten eines Berufsbe-
treuers übergangen werden, wenn gewichtige Gründe des Wohls des Betreuten einer 
Bestellung seines Elternteils entgegenstehen (Fortführung von Senatsbeschluss vom 1. 
März 2023 - XII ZB 285/22 -FamRZ 2023, 1062). 
 
c) Zum Umfang der Amtsermittlungspflicht in Fällen, in denen das Betreuungsgericht 
statt eines vom Betroffenen als (Verhinderungs-)Betreuer vorgeschlagenen Elternteils 
einen Berufsbetreuer auswählt (Fortführung von Senatsbeschluss vom 1. März 2023 - 
XII ZB 285/22 -FamRZ 2023, 1062). 
  

 

 


